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Abkürzungsverzeichnis

ADEC Association pour le développement de l‘élevage et des courses
BAG Bundesamt für Gesundheit
BFS Bundesamt für Statistik
BGE Bundesgerichtsentscheid
BSE Bruttospielertrag
Comlot Interkantonale Lotterie- und Wettkommission
EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
ESBK Eidgenössische Spielbankenkommission
FDKL Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz
Fedpol Bundesamt für Polizei
GREF Europäisches Forum der Geldspiel-Regulationsbehörden
GSL Gemeinschaft Schweizer Lotterien
IAGA International Association of Gaming Advisors
IAGR International Association of Gaming Regulators
IVLW Interkantonale Vereinbarung (Konkordat) vom 7. Januar 2005 über die Aufsicht 

sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamt-
schweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten

KCOOS Keep Crime Out Of Sport
KKBS Konferenz der Kantonalen Beauftragten für Suchtfragen
LG Bundesgesetz vom 8. Juni 1923 betreffend die Lotterien und  

die gewerbsmässigen Wetten
LoRo Société de la Loterie de la Suisse Romande
LV Lotterieverordnung vom 27. Mai 1924 zum Bundesgesetz
 betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten
PILDJ Interkantonales Programm zur Bekämpfung der Glücksspielsucht
RK Rekurskommission Interkantonale Vereinbarung Lotterien und Wetten
Sekretariat Ständiges Sekretariat der Lotterie- und Wettkommission
SGS Société Générale de Surveillance SA
SQS Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme
STG Sport-Toto-Gesellschaft
Swisslos SWISSLOS Interkantonale Landeslotterie Genossenschaft
WLA SCS World Lottery Association, Security Control Standard
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Bern, Mai 2017 

Jean-François Roth Manuel Richard
Präsident Direktor

Vorwort

Als Vollzugsbehörde hält sich die Comlot im 
politischen Gesetzgebungsprozess zurück. Die 
Comlot betont jedoch, dass sie den aktuell im 
Parlament diskutierten Gesetzesentwurf bzw. 
die vom Bundesrat am 21. Oktober 2015 verab-
schiedete Botschaft zum Bundesgesetz über die 
Geldspiele vollumfänglich unterstützt. Das neue 
Bundesgesetz über Geldspiele wird sämtliche 
Geldspiele neu regeln. Gerade die Bestimmungen 
zum Sozial- und Jugendschutz sind das Resultat 
eines intensiven Austauschs zwischen den an 
der Erarbeitung des Entwurfs beteiligten Inte-
ressengruppen und stellen ausgeglichene und 
zufriedenstellende Lösungen dar. Der Gefahr 
des exzessiven Geldspiels soll vorgebeugt und 
gleichzeitig ein attraktives Geldspielangebot 
ermöglicht werden, welches mit der technischen 
und gesellschaftlichen Entwicklung Schritt hal-
ten kann. Nur so kann verhindert werden, dass 
sich Spieler vermehrt ausländischen oder illega-
len Geldspielangeboten zuwenden.

Ebenfalls positiv zu werten ist, dass der 
Gesetzes entwurf den Behörden zusätzliche Ins-
trumente für die Bekämpfung illegal angebotener 
Geldspiele zur Verfügung stellt. Neue Massnah-
men sollen es zudem ermöglichen, Wettkampf-
manipulationen – und deren verhängnisvolle 
Auswirkungen auf den Sport und auf Sportwet-
ten – besser zu bekämpfen.

Wir hoffen, dass die intensiven Vorarbeiten an 
der Vorlage vom Bundesparlament gewürdigt 
werden und der Gesetzesentwurf möglichst 
rasch und ohne grössere Veränderungen in Kraft 
treten kann. Gerade im von den Kantonen ver-
antworteten Sektor ist es an der Zeit, das heute 
noch gültige Lotteriegesetz aus dem Jahr 1923 
endlich abzulösen.

Die Arbeiten an den das Geldspielgesetz kon-
kretisierenden Verordnungen sollten nun 
ebenfalls Fahrt aufnehmen. Die Revision der 

Bundes gesetzgebung bedingt im Weiteren eine 
Totalrevision der heutigen Lotteriekonkordate. 
Die Comlot will ihre Regulierungserfahrung 
weiter hin in all diese Prozesse einbringen.

Zum Schluss dieses Vorworts weisen wir auf 
die neue Zusammensetzung unserer Kommis-
sion hin. Am 30. Mai 2016 fanden Ersatzwahlen 
durch die Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt 
und Lotteriegesetz (FDKL) statt. Als Ersatz für 
den zurückgetretenen Vizepräsidenten Herr 
Werner Niederer, ehemaliger Regierungsrat Kt. 
Appenzell-Ausserhoden, und Herr Christian Vitta, 
Ökonom, seit Mai 2015 Regierungsrat Kt. Tessin, 
welche beide seit 2006 im Dienste der Comlot 
standen, wurden gewählt: 

–  Frau lic. phil. Kathrin Hilber, ehemalige 
Regierungsrätin Kt. St. Gallen (1996–2012), 
heute als selbständige Beraterin und 
 Mediatorin tätig; 

–  Herr Dr. rer. pol. Raffaele de Rosa, seit 
 Oktober 2011 Direktor des Ente Regionale per 
lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli, Biasca 
(Regional entwicklung). 

Als Vizepräsident wurde neu Herr Bruno Erni, 
Geschäftsführer der Stiftung Berner Gesundheit 
und Kommissionsmitglied seit 2006, bestimmt.
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Kommission und Sekretariatsleitung

	
	 Kommission

Präsident Herr		
Jean-François	Roth,		
Rechtsanwalt,  
ehem. Regierungsrat, JU

Vize-Präsident Herr		
Bruno	Erni,  
Geschäftsführer

 der Stiftung Berner
 Gesundheit, BE

Mitglieder Herr		
Jean-Marc	Rapp,		
Dr. H.C. Honorar-
Professor und 
emeritierter Rektor der 
Universität Lausanne, 
ehem. Präsident der 
Association Européenne 
des Universités (EUA), 
VD

 Frau
 Kathrin	Hilber,
 lic. phil.,
 selbstständige 

Beraterin und 
Mediatorin, 

 ehem. Regierungsrätin, 
SG
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 Herr
 Raffaele	de	Rosa,
 Dr. rer. pol.
 Direktor des Ente 

Regionale per Io 
Sviluppo del 

 Bellinzonese e Valli, 
Biasca, TI

Rücktritt  Herr Werner	Niederer, Jurist, ehem. Regierungsrat, AR 
Herr Werner Niederer hat sein Amt als Vize-Präsident der Kommission per 
Ende April 2016 niedergelegt.

Kommissionssitzungen Im Jahr 2016 hat die Kommission unter der Leitung des Präsidenten
  sieben Sitzungen abgehalten.

	 Sekretariat

Sekretariatsleitung	 Herr Rechtsanwalt	
Manuel	Richard,	
Direktor

 Herr Rechtsanwalt 
Pascal	Philipona,  
stv. Direktor
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Zusammenfassung

Aufgaben

Bewilligen

Im Jahr 2016 bewilligte die Comlot der LoRo 38 
und der Swisslos 25 Spiele. Insgesamt wurden 
63 Verfahren mit einer Bewilligung abgeschlos-
sen. 2015 hatte die Comlot beiden Lotteriege-
sellschaften eine Bewilligung für ein moderne-
res Sportwettangebot erteilt, gegen welche das 
BJ Beschwerden erhob. Die in zweiter Instanz 
zuständige Rekurskommission Interkantonale 
Vereinbarung Lotterien und Wetten (RK) hat 
diese Beschwerden mit Urteil vom 9. Februar 
2016 gutgeheissen. Das Urteil ist in Rechtskraft 
erwachsen.

Beaufsichtigen

Das Hauptaugenmerk im Bereich Aufsicht galt 
2016 erneut der Bekämpfung des illegalen Mark-
tes. Die Comlot hat wegen vermuteten  Verstössen 
gegen die Lotteriegesetzgebung im Jahr 2016 
gesamthaft 93 Dossiers eröffnet. In einem Fall 
wurde bei den zuständigen kantonalen Straf-
verfolgungsbehörden Strafanzeige erstattet. Die 
Comlot begleitete im Jahr 2016 insgesamt 53 
strafrechtliche Verfolgungsmassnahmen.

Im Übrigen lag der Fokus der Aufsichtstätigkeit 
der Comlot im Berichtsjahr auf der Überwachung 
der Spieldurchführung bei den bewilligten Spie-
len, die sicher und sozialverträglich sein muss. 
Besonderes Gewicht lag auf der Überprüfung der 
Wirksamkeit der Online-Präventionsmassnahmen 
sowie auf dem Jugendschutz bei den elektroni-
schen Spielen. Ferner hat die Comlot im Auftrag 
der FDKL im Berichtsjahr zum zweiten Mal einen 
Bericht über die Verwendung der Spielsucht-
abgabe in den einzelnen Kantonen verfasst.

Informieren	und	Beraten

Als Kompetenzzentrum der Kantone für den 
Geldspielbereich erteilte die Comlot auch im 
Berichtsjahr Hunderte Auskünfte rund um die 
Geldspiele und brachte ihr Fachwissen in zahl-
reiche nationale und internationale Gremien und 
Arbeitsgruppen ein.

Ressourcen

Die Comlot verbuchte im Jahr 2016 Gebührenein-
nahmen in der Gesamthöhe von CHF 2’268’030.00. 
Die Jahresrechnung 2016 wurde budgettreu mit 
einem Ertragsüberschuss von CHF 189’308.41 
abgeschlossen.

Per 31. Dezember 2016 belief sich der Personal-
bestand des Sekretariats auf 9,6 Vollzeitstellen, 
verteilt auf elf Mitarbeitende.

Entwicklung

Die Comlot hat in den vergangenen Jahren 
zweckmässige und transparente Strukturen auf-
gebaut und die internen Abläufe kontinuierlich 
optimiert. Der Entwurf für ein neues Bundesge-
setz über Geldspiele sieht zahlreiche und vielsei-
tige Aufgaben und Befugnisse vor, welche den 
aktuellen Aufgabenbereich der Comlot ergänzen 
sollen. Die Comlot beobachtet diese Entwicklung 
in der Gewissheit, in den vergangenen Jahren ein 
gutes und nachhaltiges Fundament geschaffen 
zu haben, um bei Bedarf mit den erforderlichen 
Strukturen zusätzliche Aufgaben wahrnehmen 
und den steigenden Ansprüchen gerecht werden 
zu können.
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Bericht

1.	 Aufgaben	der	Comlot

Die Aufgaben der Comlot lassen sich in drei 
Kernprozessbereiche aufteilen: Bewilligen (vgl. 
Ziff. 1.1.), Beaufsichtigen (vgl. Ziff. 1.2.) sowie 
Informieren und Beraten (vgl. Ziff. 1.3.).

1.1	 Bewilligen

Die im Rahmen von Zulassungsverfahren bewil-
ligten Lotterie- und Wettprodukte wurden syste-
matisch auf ihre Konformität mit geltendem Recht 
und der Rechtsprechung im Lotterie- und Wett-
bereich untersucht. Gesetzlich vor geschriebene 
Aufgabe der Comlot ist es zudem, die Gefähr-
dungspotentiale von Lotterie- und Sportwettpro-
dukten vor Erteilung einer Bewilligung zu ermit-
teln und die jeweils erforderlichen Massnahmen 
im Interesse der Spielsuchtprävention und des 
Jugendschutzes zu verfügen. Zur Ermittlung der 
Gefährdungspotentiale verwendet die Comlot 

das vom «Wissenschaftlichen Forum Glücks-
spiel» entwickelte Mess- und Bewertungsinstru-
ment zur Feststellung des Gefährdungs potentials 
von Glücksspielprodukten. Die Massnahmen des 
Sozial- und Jugendschutzes variieren je nach 
 Produkt und Absatzkanal.

Anzahl Bewilligungsverfahren
Im Jahr 2016 bewilligte die Comlot der LoRo 38 
und der Swisslos 25 Spiele. Insgesamt wurden 63 
Verfahren mit einer Bewilligung abgeschlossen. 
Es wurde kein Bewilligungsgesuch abgelehnt. 
In Einzelfällen wurden die Gesuche nach Inter-
ventionen der Comlot angepasst oder zurückge-
zogen. Eine Zusammenstellung der wichtigsten 
Jahreskennzahlen zum Geschäft der Lotteriege-
sellschaften kann dem Anhang zu diesem Bericht 
entnommen werden (vgl. Anhang I).
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Diagramm	1.	Anzahl	der	bei	den	Lotteriegesellschaften	pro	 Jahr	durchgeführten	Verfahren,	differenziert	nach		

Verfahrensart	(ordentliches	oder	summarisches	Verfahren).



8 Comlot

ten haben kein Rechtsmittel eingelegt, so dass 
das Urteil der RK in Rechtskraft erwachsen ist.

Anpassungen an Sporttip
Mit Schreiben vom 3. November 2015 haben die 
Lotteriegesellschaften gemeinsam darüber infor-
miert, dass sie am Sportwettenprodukt Sporttip 
Anpassungen vornehmen möchten. 

Die Comlot behandelte das Geschäft Ende 2015 
und anfangs des Berichtsjahres und schätzte die 
Situation so ein, dass die beabsichtigten Anpas-
sungen gestützt auf die bestehenden Bewilli-
gungen erfolgen können und keine zusätzliche 
Verfügung/Bewilligung erfordern. Dieses «Ver-
fahren» ist bei untergeordneten Produkteanpas-
sungen üblich.

Aus regulatorischer Sicht waren besonders die 
geplanten Anpassungen am Umfang des Wettan-
gebots zu begrüssen, weil neu klare Grenzen für 
die Wettarten und das Wettsubstrat geschaffen 
werden. Diese Neuerungen unterstützen den 
sicheren Betrieb der Sportwetten und berück-
sichtigen zentrale Vorgaben der von der Schweiz 
unlängst unterzeichneten «Magglinger Konven-
tion» (Konvention des Europarats gegen Wett-
kampfmanipulationen im Sport).

Da sich in dieser Angelegenheit zumindest 
teilweise ähnliche Sachverhalts- und Rechts-
fragen stellten wie im Beschwerdeverfahren 
Sportwetten produkt X, hat die Comlot die Ober-
aufsichtsbehörde (BJ) um eine Stellungnahme 
ersucht. Diese hatte gegen die geplanten Anpas-
sungen nichts einzuwenden.

POP – hybrides Spiel der LoRo
Im Juni 2015 reichte die LoRo bei der Comlot ein 
Gesuch um (summarische) Bewilligung des Spiels 
«POP» ein. Die Comlot gelangte zur Auffassung, 
dass dieses Spiel nicht unter die generelle Zulas-
sungsbewilligung für physische Lose fällt. Es 
handelt sich bei POP um ein hybrides Spiel, bei 
dem zwar ein physisches Los gekauft wird, die-
ses anschliessend aber über eine App auf einem 
Endgerät wie etwa einem Smartphone «gespielt» 
wird. Die Comlot hat bei diesem Spiel zudem die 
Anhebung des vorgesehenen Mindestalters für 
die Teilnehmenden von 16 auf 18 Jahre verlangt. 
In der neuen Ausgestaltung konnte das Spiel 

Bei den im Jahr 2016 neu zugelassenen  Spielen 
handelt es sich zu einem grossen Teil um vorgezo-
gene physische Losprodukte und nachgezogene 
virtuelle Lose sowie Bingo-Lotterieprodukte, 
welche mit einer Ausnahme, in summarischen 
Bewilligungsverfahren zugelassen werden konn-
ten. Die durchschnittliche Verfahrensdauer für 
die Bearbeitung der Gesuche durch die Comlot 
belief sich auf weniger als einen Monat.

Sportwettenprodukt X
Im Verlauf des Jahres 2014 hatten sich die 
beiden Lotteriegesellschaften und die Comlot 
verschiedentlich zum Thema Sportwetten aus-
getauscht. Die Lotteriegesellschaften machten 
geltend, die Konkurrenzsituation sei intensiver 
geworden und signalisierten, dass sie ihr Sport-
wettangebot modernisieren möchten. Basierend 
auf diesen Diskussionen ersuchten die beiden 
Lotteriegesellschaften Ende März 2015 formell 
um Erteilung von Zulassungsbewilligungen für 
die Produkte «Sportwettenprodukt X» resp. 
«paris sportifs X», welche sie gemeinsam durch-
führen wollten.

Die Comlot qualifizierte die Produkte in rechtli-
cher Hinsicht als lotterieähnliche Veranstaltungen 
im Sinne von Art. 43 Ziff. 2 der Lotterieverord-
nung. Die entsprechenden Bewilligungen – mit 
zahlreichen Auflagen im Bereich Spielsuchtprä-
vention und zur Bekämpfung von Wettkampfma-
nipulationen – wurden am 30. April 2015 erteilt. 
Nach Einholen der kantonalen Durchführungsbe-
willigungen wurden die Bewilligungen den Lotte-
riegesellschaften und dem Bundesamt für Justiz 
(BJ) mit Schreiben vom 1. Juni 2015 eröffnet.

Am 1. Juli 2015 erhob das BJ bei der zuständigen 
Rekurskommission Interkantonale Vereinbarung 
Lotterien und Wetten (RK) Beschwerden gegen 
die Bewilligungen. Dies im Wesentlichen mit der 
Begründung, die unter der Bezeichnung «Sport-
wettenprodukt X» bewilligten Spiele müssten 
als «verbotene Sportwetten mit festen Quoten 
gemäss Art. 33 LG («Buchmacherwetten») qualifi-
ziert werden». Die Bewilligung bzw. das geplante 
Anbieten solcher Spiele sei damit bundesrechts-
widrig.

Die RK hiess die Beschwerden mit Urteil vom 9. 
Februar 2016 gut. Die beiden Lotteriegesellschaf-
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Im Fokus stehen über das Internet angebotene 
ausländische Lotterien und Sportwetten und vor 
allem die in Gastgewerbelokalen aufgestellten 
Sportwetten-Terminals. Auch illegale Gewinn-
spiele sind immer wieder Gegenstand von Akti-
onen der Comlot. Zahlreiche Interventionen der 
Comlot haben im Berichtsjahr erneut zu einer 
Vielzahl rechtskräftiger Verurteilungen geführt.

Anzahl Dossiers und Interventionen
Die Comlot hat wegen vermuteten Verstössen 
gegen die Lotteriegesetzgebung im Jahr 2016 
gesamthaft 93 Dossiers eröffnet. Ende des Jah-
res 2016 waren 100 Dossiers hängig, davon 44, 
die im Berichtsjahr 2016 eröffnet worden waren.

Wenn es opportun erscheint, spricht das Sekre-
tariat in einem ersten Schritt lediglich eine 
schriftliche Verwarnung aus. Häufig genügt 
eine solche Verwarnung, um den rechtmässigen 
Zustand wiederherzustellen oder einen unrecht-
mässigen Zustand zu verhindern. In den letzten 
Jahren konnte ein klarer Zuwachs an Warnschrei-
ben verzeichnet werden. 

Wegen Delikten im Zusammenhang mit Sport-
wetten-Terminals begleitet die Comlot häufig 
strafrechtliche Verfolgungsmassnahmen wie 
Hausdurchsuchungen oder Einvernahmen, weil 
dafür spezifische Kenntnisse der Materie erfor-
derlich sind (vgl. auch sogleich «Zusammenar-
beit mit Strafverfolgungsbehörden»).

Details zu den betroffenen Spielkategorien und 
der Art der Intervention können der folgenden 
Tabelle entnommen werden.

im Januar 2016 im Rahmen eines ordentlichen 
Bewilligungsverfahrens bewilligt werden.

1.2	 Beaufsichtigen

Neben den Zulassungsaufgaben hat die Com-
lot Aufsichtsaufgaben wahrzunehmen. Diese 
betreffen vorrangig die Bekämpfung des illega-
len Glücksspielmarkts (vgl. Ziff. 1.2.1), die Auf-
sicht über die Spieldurchführung (vgl. Ziff. 1.2.2), 
die institutionelle Aufsicht über die Veranstalter  
(vgl. Ziff. 1.2.3), die Bekämpfung von Wett-
kampfmanipulationen im Sport (1.2.4) sowie die 
Beobachtung der Verwendung der Gelder durch 
die Kantone (vgl. Ziff. 1.2.5).

1.2.1	 	Bekämpfung	des	illegalen	
	Glücksspielmarkts

Die Comlot erwirkte im Berichtsjahr zahlreiche 
Verurteilungen, Bussen und Ersatzforderungen 
im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel. 
Von den Anbietern nicht autorisierter Lotterie- 
und Wettprodukte gehen teilweise erhebliche 
Gefahren aus.

Beobachtung des Marktes
Die ständige und wachsame Beobachtung des 
Marktes und dessen Entwicklung ist die Basis 
für alle Massnahmen zur Bekämpfung illegaler 
Angebote. Die Comlot muss über die neusten 
technischen Entwicklungen stets auf dem Lau-
fenden bleiben, um zweckmässige Massnahmen 
planen und umsetzen zu können.

Tabelle	1.	Anzahl	Interventionen	der	Comlot	wegen	illegaler	Lotterie-	und	Wettangebote	im	Jahr	2016,	differenziert	nach	

Angebotskategorien	und	Art	der	Intervention.

Angebotskategorie Massnahme

Eröffnete		Dossiers Verwarnungen Strafanzeigen
Begleitung	von
Verfolgungs-
massnahmen

Gewinnspiele (Lotterien; lotterie -
ähnliche Veranstaltungen)

24 11 0 0

Wett-Terminals 49 0 0 53

Ausländische Online-Anbieter 18 3 1 0

Verschiedene 2 0 0 0

Total 93 14 1 53



10 Comlot

Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden
Als Kompetenzzentrum der Kantone für den 
Bereich der Geldspiele arbeitet die Comlot eng 
mit den kantonalen Strafverfolgungsbehörden 
zusammen, sensibilisiert diese für die Problema-
tik der illegalen Lotterie- und Wettangebote und 
unterstützt die kantonalen Polizeidienststellen 
bei ihren Ermittlungen. Die Comlot unterstützt 
die Polizei in der Planungsphase von polizeili-
chen Ermittlungen, bei Einsätzen (insbesondere 
Hausdurchsuchungen) und bei der Nachbearbei-
tung von Einsätzen (Beweisauswertung, Verfas-
sen von Amtsberichten etc.) und bringt so ihr 
Fachwissen in die Strafverfolgung ein. Weiter 
stellt die Comlot den Polizeidienststellen für die 
Einvernahme von Auskunftspersonen und von 
beschuldigten Personen, denen Widerhandlun-
gen gegen die Lotteriegesetzgebung vorgewor-
fen werden, Musterbefragungen zur Verfügung. 
Diese werden laufend aktualisiert.

Die Abteilung Strafrecht und Inspektionen wurde 
im Berichtsjahr wiederum für zahlreiche Durchsu-
chungen von Lokalitäten beigezogen, in welchen 
illegale Aktivitäten vermutet wurden. Die meis-
ten dieser zum Teil durch die Polizeibehörden 
initiierten Durchsuchungen standen im Zusam-
menhang mit in Gastrobetrieben illegal ange-
botenen Sportwetten. Die sog. Wett-Terminals 
(Computer oder Wettautomaten, welche mit dem 
Internet verbunden sind), über welche die illega-
len Sportwetten abgeschlossen werden, wurden 
in unterschiedlichsten Lokalitäten angetroffen: 
in Restaurants, Bars, Imbissbuden, Internetcafés 
und Vereinslokalen. Anlässlich von Hausdurch-
suchungen, an denen sich die Comlot betei-
ligte, sind zahlreiche Beweise erhoben, diverse 
Gerätschaften zur Vernichtung eingezogen, hohe 
Geldbeträge sichergestellt und beträchtliche 
Ersatzforderungen verhängt worden. Die Comlot 
begleitete im Jahr 2016 insgesamt 53 strafrecht-
liche Verfolgungsmassnahmen. 

Der illegale Sportwettmarkt verändert sich kon-
tinuierlich. Die illegalen Anbieter sind zum Teil 
sehr gut organisiert und erschweren durch sich 
ständig wandelnde technische Vorkehrungen die 
Bekämpfung ihrer Aktivitäten. Die technischen 
Entwicklungen auf der Angebotsseite machen 
eine laufende Überarbeitung der Sensibilisie-
rungsunterlagen für die Strafuntersuchungs- 

und Polizeibehörden notwendig und haben zu 
Anpassungen bei den Beweissicherungsmetho-
den geführt.

Die Comlot stellt ein Instrument zur Verfügung, 
welches es ermöglicht, bei Verdacht auf illegale 
Lotterie- und Wettaktivitäten anonym Meldung 
zu erstatten. Das zu diesem Zweck auf der 
Website der Comlot www.comlot.ch eingerich-
tete Meldeportal wurde auch im Jahr 2016 rege 
genutzt und erweist sich als zweckmässig. Seit 
längerem stellt die Comlot den Polizeibehörden 
ausserdem eine Pikett-Telefonnummer zur Verfü-
gung, über welche die Strafverfolgungsbehörden 
während laufenden Hausdursuchungen nützliche 
Informationen zur Beweissicherung u.  Ä. einho-
len können. Auch dieses Angebot wird durch die 
kantonalen Behörden intensiv genutzt.

Wie bereits im Vorjahr konnte das Kontaktnetz-
werk mit den kantonalen Strafverfolgungsbehör-
den auch in der Westschweiz weiter ausgebaut 
werden. In den Monaten März und November 
wurden an der Polizeischule Ittigen und an der 
regionalen Polizei-Schule in Colombier für die 
jeweils französischsprachigen Polizei-Aspiran-
ten erneut gemeinsam mit der ESBK Info-Veran-
staltungen durchgeführt. Diese Veranstaltungen 
sollen in Zukunft wiederholt werden. In den Kan-
tonen Waadt und Neuenburg wurden zusätzlich 
Informationsveranstaltungen bei den Strafver-
folgungsbehörden durchgeführt.

Mangelhafte Gesetzesgrundlagen
Die Comlot schöpft die ihr zurzeit zur Verfü-
gung stehenden rechtlichen Mittel gegen ille-
gale Praktiken im Lotterie- und Wettmarkt aus. 
Für eine wirksamere Bekämpfung illegal ange-
botener Lotterie- und Wettprodukte sind dieje-
nigen Gesetzesanpassungen notwendig, die der 
aktuelle Entwurf für ein neues Geldspielgesetz 
vorsieht. Es müssen striktere Strafbestimmun-
gen erlassen werden. Der Comlot müssen zudem 
klar definierte sowie zweckmässige straf- und 
verwaltungsrechtliche Massnahmen zur Bekämp-
fung des illegalen Marktes zur Verfügung stehen. 
Dabei ist besonders wichtig, dass der Comlot 
künftig in den Strafverfahren, welche Lotterie- 
und Wettdelikte betreffen, Parteirechte einge-
räumt werden. 
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Verwaltungsverfahren
Zu Beginn des Berichtsjahres war bei der Comlot 
nach wie vor das Verfahren i.S. Euro-Lotto Tipp 
AG hängig, in welchem das Spielangebot dieser 
Veranstalterin dahingehend zu qualifizieren war, 
ob es unter die Lotteriegesetzgebung fällt. Die 
Comlot hatte dieses Verfahren bereits im Jahre 
2012 eröffnet. Die Euro-Lotto Tipp AG bestritt in 
der Folge jedoch die Zuständigkeit der Comlot. 
Im Jahr 2015 befasste sich schliesslich das Bun-
desgericht mit dem Fall und bejahte die Zustän-
digkeit der Comlot mit Entscheid vom 9. Juli 2015 
(BGE 141 II 262). Daraufhin konnte das Verfahren 
durch die Comlot wieder aufgenommen werden. 

Der Schriftverkehr mit den Parteien konnte am 
24. Mai des Berichtsjahres für beendet erklärt 
werden. Mit Verfügung vom 13. Oktober 2016 
hat die Comlot der Euro-Lotto Tipp AG mit Sitz 
in Brunnen die Ausübung ihrer Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der gewerbsmässigen Orga-
nisation von Tippgemeinschaften für die Teil-
nahme an der Lotterie Euro Millions verboten. 
Die diesbezüglichen Geschäftsaktivitäten ver-
stossen aus Sicht der Comlot gegen das Lot-
terierecht. Die Comlot kam gestützt auf ihre 
Abklärungen zum Schluss, dass die Euro-Lotto 
Tipp AG mit ihren Aktivitäten einerseits selbst 
als Veranstalterin einer Lotterie zu betrachten 
ist, ohne über eine entsprechende Bewilligung 
zu verfügen. Andererseits nimmt die Euro-Lotto 
Tipp AG diverse verbotene bzw. den Bewilli-
gungsträgern vorbehaltene Durchführungshand-
lungen der Lotterie Euro Millions vor. Durch diese 
Verletzung des Lotterierechts sieht die Comlot 
unter anderem den Spielerschutz gefährdet und 
den auf Stufe Verfassung und Gesetz statuierten 
Grundsatz verletzt, wonach Erträge aus Lotte-
rien für gemeinnützige Zwecke zu verwenden 
sind. Die Comlot setzte der Euro-Lotto Tipp AG 
eine Frist von 180 Tagen, um ihre Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der Lotterie Euro Millions 
einzustellen. Mit dieser Fristansetzung sollte der 
Euro-Lotto Tipp AG eine geordnete Beendigung 
ihrer Aktivitäten ermöglicht und Unsicherheiten 
bei den Vertragspartnern der Euro-Lotto Tipp AG 
soweit möglich verhindert werden. 

Die Euro-Lotto Tipp AG hat in der Folge gegen 
die Verfügung der Comlot bei der zuständi-
gen RK Beschwerde erhoben. Die RK hat der 

Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt. 
Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfah-
rens kommt der angefochtenen Verfügung der 
Comlot damit keine Rechtswirkung zu.

1.2.2	Aufsicht	über	die	Spieldurchführung

Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens prüft die 
Comlot Lotterien und Wetten auf ihre Gesetzes-
konformität und knüpft die Zulassung bei Bedarf 
an Bedingungen und Auflagen. Nach Zulassung 
eines Spiels hat die Comlot die ordnungsge-
mässe Durchführung der bewilligten Spiele zu 
überwachen.

Ein Teil der Aufsicht findet permanent und im 
Rahmen von standardisierten Verfahren statt 
(z. B. Einsenden von Ziehungsprotokollen durch 
die Lotteriegesellschaften und Prüfung derselben 
durch die Comlot). Ein anderer Teil wird mittels 
punktueller Kontrollen (z. B. Einholen spezifischer 
Berichte oder Durchführung von Stichkontrollen 
und Funktionstests) wahrgenommen und erfolgt 
aufgrund einer jährlichen Planung.

Sicherheit
Gemeinsam mit den Lotteriegesellschaften 
wurde Ende 2014 ein Projekt aufgesetzt, um die 
Anforderungen an einen sicheren, korrekten und 
nachvollziehbaren Spielbetrieb zu identifizieren. 
Der Vertrieb der Lotterien und Wetten sowie 
die Spieldurchführung verlagern sich je länger 
je mehr von einer physischen, terrestrischen in 
eine digitale, vernetzte Welt und im Besonde-
ren auf Online-Spielplattformen. Die gesetzlichen 
Bestimmungen für den Lotteriebereich sind seit 
vielen Jahrzehnten in Kraft und nicht auf die elek-
tronische Spieldurchführung ausgerichtet. Ziel 
des Projekts war es, ein gemeinsames Verständ-
nis der Regulierungsbehörde und der Lotteriege-
sellschaften über die zweckmässigen nationalen 
Anforderungen an eine moderne Durchführung 
von Lotterie- und Wettspielen zu entwickeln. 
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die beiden 
Lotteriegesellschaften bereits zahlreiche (meist 
internationale) Anforderungen und Standards 
einhalten. Das Projekt konnte im Sommer 2016 
plangemäss abgeschlossen werden. Die Arbeits-
resultate sind sehr zufriedenstellend. Es wurde 
gemeinsam mit den Lotteriegesellschaften ein 



12 Comlot

Regelwerk erstellt, welches bei Bedarf in den 
Prozess der Erarbeitung der Bundesratsverord-
nungen einfliessen kann. Normen, die nicht Ein-
gang in die Verordnungen finden, können später 
über eine «Sicherheitsrichtlinie» der Comlot für 
anwendbar erklärt werden.

Sozialschutz
Die Swisslos und die Loterie Romande realisieren 
zur Vorbeugung von Glücksspielsucht und zur 
Kontrolle des Spielerverhaltens ein gesamtheit-
liches Sozial- und Präventionskonzept mit Mass-
nahmen aus verschiedenen Themengruppen. Für 
das Angebot auf der Internetspielplattform (ISP) 
gelten dabei spezifische Massnahmen zum Schutz 
der Spieler. Die Lotteriegesellschaften wurden 
verpflichtet, der Comlot ab 2015 jährlich Bericht 
zu erstatten, ob die getroffenen Online-Sozial-
schutzmassnahmen aus ihrer Sicht wirksam sind. 

Die Comlot konnte die Wirksamkeitsberichte der 
Loterie Romande und der Swisslos 2015 erstmals 
analysieren und die Informationen im Rahmen 
eines Auswertungsberichtes zusammentragen, 
vergleichen und erste Schlüsse ziehen. Es han-
delte sich dabei nicht um eine Evaluation der 
Wirksamkeit im streng wissenschaftlichen Sinne, 
sondern um ein systematisches Aufzeigen rele-
vanter Informationen zum Nutzungsverhalten 
der Spielenden auf den ISP’s der beiden Lot-
teriegesellschaften. So konnten beispielsweise 
Schlüsse hinsichtlich der Nutzung der ISP im 
soziodemografischen Kontext gezogen werden. 
Des Weiteren wurden Hinweise für die Effek-
tivität der beiden Massnahmen «Limiten» und 
«Selbstsperren» identifiziert und diskutiert.

Die Berichterstattung über die Wirksamkeit 
der Online-Sozialschutzmassnahmen wurde 
im Berichtsjahr zum zweiten Mal durchgeführt 
und gegenüber dem Vorjahr leicht verfeinert. 
Insgesamt konnte wiederum ein positives Fazit 
gezogen werden; die ergriffenen Präventions-
massnahmen scheinen einen zentralen Beitrag 
zu einem kontrollierten und aufgeklärten Spiel-
konsum zu leisten. Gerade beim Setzen von Limi-
ten gibt es klare Hinweise auf die Wirksamkeit 
in präventiver Hinsicht; es kristallisierte sich ein 
bedeutsamer Zusammenhang zwischen der Ein-
führung obligatorischer Limiten und dem Verhal-
ten der Spielenden heraus. 

Vergleiche über einen längeren Zeitraum können 
neue Erkenntnisse liefern und allfälligen Hand-
lungsbedarf aufzeigen, z. B. für die Einführung 
zusätzlicher oder die Anpassung bestehender 
Sozialschutzmassnahmen. Die Zielsetzung der 
jährlichen Berichterstattung ist es, mit jedem 
Bericht noch systematischere Aussagen zur Wirk-
samkeit der Online-Sozialschutzmassnahmen 
treffen zu können.

Jugendschutz
Die von der Comlot 2015 in Zusammenarbeit mit 
einer spezialisierten externen Unternehmung bei 
den Loterie électronique Verkaufsstellen durchge-
führte Untersuchung zu den bestehenden Alters- 
bzw. Zugangskontrollen hat im Berichtsjahr zu 
einem intensiven Austausch mit der LoRo geführt. 
Ende des Berichtsjahres waren die Diskussio-
nen so weit fortgeschritten, dass ein konkreter 
Vorschlag für die Einführung einer zusätzlichen 
Zugangshürde bei den zur Diskussion stehenden 
Automaten die Zustimmung von Aufsichtsbehörde 
und Lotteriegesellschaft erlangte. Aufgrund der 
technischen und wirtschaftlichen Komplexität der 
Angelegenheit, ist die Umsetzung dieser zusätz-
lichen Jugendschutzmassnahme noch nicht voll-
ständig abgeschlossen. 

1.2.3	Institutionelle	Aufsicht

Neben der Aufsicht über die Spieldurchführung 
(soeben Ziff. 1.2.2) hat die Comlot in einzelnen 
Bereichen auch die Lotteriegesellschaften als 
Organisationen zu beaufsichtigen (sog. institu-
tionelle Aufsicht).

Sicherheitsmanagementsysteme
Bewilligungen für Lotterien und Wetten dürfen 
gemäss den einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen nur Unternehmen erteilt werden, welche 
hinreichend Gewähr für Zuverlässigkeit und für 
die Wahrung der Ansprüche der Loserwerber 
bieten.

Die Praxis der Comlot verlangt von beiden 
Schweizer Lotteriegesellschaften, dass sie 
Sicherheitsmanagementsysteme betreiben, wel-
che die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbar-
keit der Informationen und damit insbesondere 
auch sichere Verarbeitungsmethoden im Zusam-
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menhang mit dem Spielbetrieb gewährleisten. 
Die Sicherheitsmanagementsysteme der Lotte-
riegesellschaften beinhalten auch ein Risikoma-
nagement. Sowohl die Swisslos wie auch die 
LoRo sind nach WLA SCS zertifiziert. Sie erfüllen 
damit die generellen ISO-27001 Sicherheitsnor-
men sowie vom Weltverband der Lotteriege-
sellschaften WLA editierte lotteriespezifische 
Spezialnormen. Diese Normen stellen an das 
Sicherheitsmanagement hohe Anforderungen. 
Die Zertifizierung erfolgte durch die Prüfgesell-
schaften SQS (Swisslos) und SGS (LoRo).

Damit die Comlot jederzeit Gewissheit hat, dass 
die Lotteriegesellschaften über die nötigen Zer-
tifizierungen verfügen, wurde ein Berichterstat-
tungsprozess eingerichtet: Die Lotteriegesell-
schaften haben der Comlot die ISO und WLA 
SCS Zertifikate, die diesbezüglich von externer 
Stelle angefertigten Auditberichte und die ent-
sprechenden Versionen der ISO-Normen und 
WLA Security Control Standards jeweils unaufge-
fordert zuzustellen, sobald diese erneuert oder 
erstellt werden.

Spielsuchtprävention
Unabhängig vom jeweiligen Gefährdungspo-
tential eines Spiels haben die beiden Lotterie-
gesellschaften Swisslos und LoRo allgemeine 
Rahmenbedingungen zu gewährleisten, welche 
ein verantwortungsvolles Spielangebot garan-
tieren. Die Comlot hatte auch im Berichtsjahr zu 
überwachen, dass beide Gesellschaften diese 
Rahmenbedingungen konsequent umsetzen.

Die Rahmenbedingungen werden in erster 
Linie durch die gesetzlichen Grundlagen und 
Bestimmungen vorgeschrieben, ergeben sich 
aber auch aus Richtlinien der Comlot sowie den 
von beiden Lotteriegesellschaften initiierten 
Veranstalter-Policies: Swisslos und LoRo haben 
mit der sog. «Politik des verantwortungsvollen 
Spiels» Veranstalterrichtlinien geschaffen, 
welche konkrete Massnahmen zur Prävention 
und Bekämpfung der Spielsucht und für den 
Jugendschutz beinhalten.

Marketing-Kommunikation
Die verantwortungsvolle Vermarktung von in 
der Schweiz zugelassenen Lotterie- und Sport-
wettanbietern nimmt eine wichtige Funktion für 

eine erfolgreiche Geldspielregulierung ein, indem 
sie die Verbraucher weg von den illegalen und 
unkontrollierten Angeboten mit hohem Scha-
denspotenzial hin zu den erlaubten, von ange-
messenen Jugend- und Verbraucherschutzmass-
nahmen begleiteten Spielmöglichkeiten leitet. 
Jedoch haben auch in der Schweiz zugelassene 
interkantonale Lotterie- und Sportwettanbieter 
Grundsätze i. S. verantwortungsvoller Werbung 
einzuhalten, damit ihre Werbemassnahmen nicht 
in Konflikt mit den Zielen und Vorschriften des 
Gesetzgebers geraten. 

Seit 2009 existieren Werberichtlinien der Comlot, 
welche die gesetzlichen Bestimmungen konkre-
tisieren. 2015 wurde die Modernisierung dieser 
Richtlinien an die Hand genommen. Die Inhalte 
der modernisierten Richtlinien wurden während 
des Geschäftsjahres in zwei Workshops mit den 
Lotteriegesellschaften bereinigt. Das Projekt 
konnte vor Ende des Berichtsjahres plangemäss 
abgeschlossen werden. Durch einen höheren 
Detailierungsgrad und – soweit möglich – Aus-
füllung der abstrakten Begriffe des Gesetzgebers 
konnten damit Transparenz und Rechtssicher-
heit erhöht und die (Aufsichts-)Arbeit der Comlot 
erleichtert werden. 

Jahresrechnungen
Ausnahmen vom Lotterieverbot sind vom Gesetz 
lediglich für gemeinnützige bzw. wohltätigen 
Zwecken dienende Veranstaltungen vorgesehen. 
Aus den gesetzlichen Bestimmungen resultiert 
eine Zuständigkeit der Comlot, die Ertragsver-
wendung bei den Lotteriegesellschaften im Auge 
zu behalten. Die nun bereits seit mehreren Jah-
ren nach den Rechnungslegungsvorschriften der 
Swiss GAAP FER erstellten Jahresrechnungen der 
Lotteriegesellschaften wurden auch im Berichts-
jahr einer summarischen Prüfung unterzogen. 
Es wurden keine Unstimmigkeiten festgestellt.
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1.2.4	Bekämpfung	von	Wettkampfmanipula-
tionen	im	Sport

Von Wettkampfmanipulation spricht man, 
wenn der Verlauf oder Ausgang eines sportli-
chen Anlasses durch Athletinnen oder Athleten, 
Schiedsrichter oder andere Beteiligte durch 
unlauteres Verhalten beeinflusst und dadurch 
voraussehbar wird.

Auch wenn die Motive für die Beeinflussung eines 
Wettkampfs mannigfaltig sein können, weist 
Wettkampfmanipulation regelmässig einen Bezug 
zu Sportwetten auf (Sportwettbetrug). Dabei wird 
ein Spiel oder Rennen mit dem Ziel beeinflusst, 
mit Sportwetten einen möglichst grossen Gewinn 
zu erzielen. Sportwettbetrug ist in den letzten 
Jahren zu einer bedeutenden Einnahmequelle von 
international agierenden kriminellen Organisatio-
nen geworden. Und gerade die Internationalität 
dieser kriminellen Aktivitäten macht ihre Verfol-
gung und Bekämpfung schwierig.

Wettkampfmanipulation verletzt die Integrität 
des Sports und unterläuft die Grundwerte des 
fairen sportlichen Wettstreits. Die gesellschaft-
lichen Folgen gehen jedoch weit über die Welt 
des Sports hinaus. Sportwettbetrug ist häufig 
von Geldwäscherei begleitet – und die erzielten 
Erträge sind potentiell geeignet, für weitere kri-
minelle Aktivitäten eingesetzt zu werden. Und 
schliesslich erschwert Wettkampfmanipulation 
die korrekte Durchführung von Sportwetten. 
Durch die 2014 in Magglingen unterzeichnete 
Konvention des Europarates gegen die Wett-
kampfmanipulation im Sport hat sich die Schweiz 
auch gegenüber den internationalen Partnern 
zur Zusammenarbeit und der Implementierung 
konkreter Massnahmen verpflichtet. Eine dieser 
Massnahmen ist der Aufbau einer nationalen 
Plattform als zentrale Stelle im Kampf gegen 
Manipulation im Sport. Es ist vorgesehen, dass 
diese nationale Plattform mit dem Inkrafttreten 
des neuen Geldspielgesetzes – voraussichtlich 
2019/2020 voll operativ wird. Betrieben werden 
soll sie durch die Comlot.

Eine wirksame Bekämpfung von Wettkampfma-
nipulation verlangt nach präventiven, repres-
siven und organisatorischen Massnahmen auf 
verschiedenen Ebenen und kann nicht alleine 

durch Selbstregulierung der Sportorganisatio-
nen erfolgen. Vielmehr ist die Kooperation von 
Behörden (Justiz, Sportregulierungs- und Sport-
wettregulierungsbehörden), Sportorganisatio-
nen sowie Wettveranstaltern auf nationaler und 
internationaler Ebene notwendig. Zwischen den 
Akteuren muss ein ständiger und effektiver Aus-
tausch der relevanten Daten sichergestellt wer-
den. Den Geldspielregulierungsbehörden sowie 
den Strafverfolgungsbehörden müssen zudem 
die erforderlichen repressiven Instrumente zur 
Verfügung gestellt werden, damit Wettkampfma-
nipulationen in Zukunft angemessen sanktioniert 
werden können.

Die Comlot beschäftigt sich bereits heute mit 
dem Thema Wettkampfmanipulation und steht 
in engem Kontakt mit Behörden und privaten 
Organisationen in der Schweiz und dem euro-
päischen Ausland.

Die Manipulation von Sportwettkämpfen kann 
von einem unkontrollierten Sportwettangebot 
begünstigt werden. Dies bedeutet insbeson-
dere, dass illegale Sportwettangebote wirksam 
bekämpft und legale Angebote zweckmässig 
reguliert werden müssen. Die heute von den 
Schweizer Lotteriegesellschaften angebotenen 
Sportwetten sind aufgrund ihrer Charakteristika 
(verrechnungssteuerpflichtige Spielergewinne, 
Einsatzlimiten etc.) nicht geeignet, Wettkampf-
manipulationen zu begünstigen oder im Zusam-
menhang mit diesen eine erwähnenswerte Rolle 
zu spielen. Die Comlot hat im Zuge der Anpas-
sungen an Sporttip (vgl. oben Ziff. 1.1) eine Liste 
der erlaubten Wettarten und der Sportarten und 
Wettkämpfe erstellt, auf welche Wetten ange-
boten werden können, ohne dass ein erhöhtes 
Wettkampfmanipulationsrisiko besteht. Die Lot-
teriegesellschaften haben diese Listen zu res-
pektieren.

Im Jahr 2016 wurden weitere Überlegungen zur 
Konkretisierung der Aufgaben im Zusammen-
hang mit der Bekämpfung von Wettkampfma-
nipulationen in den bundesrechtlichen Ausfüh-
rungsbestimmungen sowie zur Ausübung dieser 
Aufsichtsaufgaben vor und nach Inkrafttreten 
der neuen Gesetzgebung angestellt. Das Sekre-
tariat hat erste Kontakte mit der Fedpol sowie 
mit der Schweizerischen Staatsanwälte-Konfe-
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renz geknüpft und ein umfassendes Dokument 
erstellt, welches detaillierte Überlegungen zur 
Wahrnehmung dieser neuen künftigen Auf-
sichtsaufgaben beinhaltet. Dazu gehört auch 
eine zeitliche Planung für die weiteren Vorbe-
reitungsarbeiten vor dem Inkrafttreten der neuen 
Gesetzesgrundlagen. 

1.2.5	Verwendung	der	Gelder	durch	die	Kantone

Grosslotterien dürfen nur bewilligt werden, wenn 
sie einem gemeinnützigen oder wohltätigen 
Zweck dienen. Mindestens die Hälfte der von den 
Lotteriegesellschaften erwirtschafteten Erträge 
muss den Spielern in Form von Gewinnen ausbe-
zahlt werden. 0.5 % der Bruttospielerträge müs-
sen den Kantonen gesondert überwiesen und von 
diesen für die Prävention und Bekämpfung der 
Spielsucht eingesetzt werden. Der verbleibende 
Reingewinn der Lotteriegesellschaften muss für 
gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Mit 
einem Teil unterstützt die Sport-Toto-Gesellschaft 
(STG) den nationalen Sport. Die restlichen Mittel 
werden den Kantonen in eigens dafür vorgese-
hene Fonds überwiesen und müssen von diesen 
für gemeinnützige oder wohltätige Zwecke ein-
gesetzt werden (Angaben zur Verteilung der im 
Jahr 2016 durch die beiden Lotteriegesellschaften 
erzielten Reingewinne finden sich im Anhang).

Gemeinnützige Mittelverwendung
Da die Gewinne von den Lotteriegesellschaften 
erwirtschaftet und anschliessend von überre-
gionalen und kantonalen Organen verteilt wer-
den, gilt das Augenmerk der Comlot in diesem 
Bereich neben den Jahresrechnungen der Lotte-
riegesellschaften (vgl. oben Ziff. 1.2.3) auch den 
Kantonen. Der Comlot kommt diesbezüglich eine 
beratende Funktion zu; sie hat nicht den Auftrag, 
die rund 15 000 jährlichen Vergabungen durch 
die Kantone systematisch zu beaufsichtigen. 
Sie wäre für die Erfüllung dieser Aufgabe weder 
mit Entscheidbefugnis oder anderen (Zwangs-)
Instrumenten noch mit genügenden Ressourcen 
ausgerüstet.

Welche Funktion die Comlot in Bezug auf die 
Mittelverwendung durch die Kantone in Zukunft 
wahrnehmen wird, ist gegenwärtig Gegenstand 
politischer Diskussionen.

Mit einem Brief vom 3. März 2016 konnte die 
Comlot erwirken, dass die Kontrolle über die Mit-
telverwendung an der Frühjahressitzung der FDKL 
diskutiert wurde. Es laufen seither Bestrebun-
gen, das aktuelle Kontrollsystem im Bereich der 
Mittelverwendung der Kantone neu aufzusetzen. 
Die Kantone hatten der FDKL bis Ende Juni 2016 
jene Institution zu melden, die für die Aufsicht 
der Lotterie- und Sportfondsgelder zuständig ist. 
Fast alle Kantone haben die kantonale Finanz-
kontrolle als zuständige Instanz bezeichnet, was 
u.a. dazu führte, dass sich die Fachvereinigung 
der deutschsprachigen Finanzkontrollen in den 
Prozess einschaltete. Ende des Berichtsjahrs war 
noch unklar, ab wann die angestrebten Neuerun-
gen greifen sollen. An dieser Stelle gilt es in Erin-
nerung zu rufen, dass die Geldspielgesetzgebung 
zurzeit umfassend revidiert wird. Die Revision 
betrifft selbstverständlich auch die gesetzlichen 
Bestimmungen zur Mittelverwendung. Es ist des-
halb wahrscheinlich, dass die Erarbeitung eines 
einheitlichen Prüfungsmassstabes für die inner-
kantonale Kontrolle gestützt auf die künftigen 
gesetzlichen Grundlagen erfolgen wird. Das neue 
Aufsichtsmodell würde diesfalls erst beim Inkraft-
treten des neuen Geldspielgesetzes eingeführt.

Im Übrigen hat die FDKL Ende des Berichtsjahres 
auch die Sport Toto Gesellschaft angeschrieben 
und aufgefordert, ihre Kontrollstelle zu melden, 
welche fortan zuhanden der Comlot die bundes-
rechtskonforme Verwendung der Mittel bestäti-
gen soll.

Verwendung der Spielsuchtabgabe
Im Auftrag der FDKL verfasst die Comlot seit 2015 
jährlich einen Bericht über die Verwendung der 
Spielsuchtabgabe in den einzelnen Kantonen. 
Die Berichterstattung fand damit im Berichts-
jahr zum zweiten Mal statt. Der Bericht steht 
der Öffentlichkeit auf der Homepage der Comlot 
unter folgendem Link zur Verfügung: http://www.
comlot.ch/de/dokumentation/berichte-und-mit-
teilungen/aktuell. Im Berichtsjahr füllten wie-
derum sämtliche Kantone den von der Comlot 
zur Verfügung gestellten Fragebogen aus und 
schafften dadurch die angestrebte Transparenz. 
Dazu gehören Angaben über die Höhe der im 
Jahr 2015 effektiv verwendeten Mittel, die Höhe 
der Beiträge an die diversen Leistungserbringer 
sowie die Natur der verschiedenen Massnahmen.
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Der Bericht über die Verwendung der Spiel-
suchtabgabe im Beitragsjahr 2015 wurde von 
der Kommission im September 2016 verabschie-
det. Die Plenarversammlung hat den Bericht am 
28. November 2016 zustimmend zur Kenntnis 
genommen. Sowohl die Begleitgruppe Evaluation 
Spielsuchtabgabe, die Konferenz der Kantona-
len Beauftragten für Suchtfragen wie auch der 
FDKL-Vorstand hatten sich vorgängig zum Bericht 
positiv verlauten lassen. 

1.3	 Informieren	und	Beraten

1.3.1	Die	Comlot	als	Kompetenzzentrum		
für	Geldspiele

Die Comlot ist das Kompetenzzentrum der Kan-
tone für alle Themen im Zusammenhang mit 
Geldspielen. Der Präsident der Kommission und 
die Sekretariatsmitarbeitenden vertreten die 
Comlot bzw. die Kantone in zahlreichen natio-
nalen und internationalen Arbeitsgruppen und 
Gremien. Das Sekretariat der Comlot erteilte im 
Berichtsjahr wiederum Hunderte telefonische 
und schriftliche Auskünfte rund um die Geld-
spiele. Die Website www.comlot.ch ist die erste 
Anlaufstelle für die am häufigsten gestellten Fra-
gen. Die Website informiert über zahlreiche The-
men im Zusammenhang mit Lotterien und Wetten 
sowie über die Organisation und die Tätigkei-
ten der Comlot. Das Interesse für die Website 
hat 2016 stark zugenommen. Es wurden rund 
22‘000 Besuche verzeichnet (Vorjahr 16 000). Das 
erhöhte Interesse dürfte allem voran damit zu 
tun haben, dass das neue Geldspielgesetz im 
Berichtsjahr im Parlament beraten wurde.

1.3.2	Zusammenarbeit	mit	anderen	Behörden		
in	der	Schweiz

Das Sekretariat steht immer wieder mit den ver-
schiedenen in den Kantonen für die Erarbeitung 
der Grossspieldurchführungsbewilligungen und 
die Aufsicht über Kleinlotterien und Tombolas 
zuständigen Fachpersonen in Kontakt. Ein guter 
informeller Austausch unterstützt den reibungs-
losen Ablauf der Bewilligungsverfahren.
Im Zusammenhang mit der Bekämpfung des 

illegalen Marktes stand das Sekretariat im 
Berichtsjahr mit zahlreichen Polizeidienststellen 
in nahezu allen Kantonen in Kontakt. Die Akti-
vitäten der Comlot in den vergangenen Jahren 
haben dazu geführt, dass sich der Austausch 
sowohl zwischen der Comlot und den verschie-
denen Polizeibehörden als auch zwischen den 
einzelnen Polizeidienststellen in diesem Bereich 
intensiviert hat. In Zusammenarbeit mit der Com-
lot haben Polizeibehörden in mehreren Kantonen 
Kommunikationskanäle eingerichtet, welche bei 
der Bekämpfung des illegalen Lotterie- und Wett-
markts eine bessere Koordination ermöglichen.

Die Comlot unterhält zu den für den Geldspiel-
bereich wichtigsten Bundesbehörden gute Kon-
takte. Besonders hervorzuheben ist die profes-
sionelle Zusammenarbeit mit dem BJ, welches 
die Oberaufsicht über den Lotterie- und Sport-
wettenbereich wahrnimmt und bei der Revision 
der Geldspielgesetzgebung die Projektverant-
wortung innehat. 

Auch mit der ESBK ist es im Berichtsjahr auf ver-
schiedenen Ebenen zu zahlreichen themenbezo-
genen Kontakten gekommen. Die Präsidenten und 
Direktoren der Comlot und der ESBK haben sich 
zudem im Frühjahr und im Herbst des Berichts-
jahres zu einem Gedankenaustausch getroffen. 
Die beiden Behörden werden ihre Zusammenar-
beit im Hinblick auf das Inkrafttreten der neuen 
Geldspielgesetzgebung noch intensivieren. 
Neben dem laufenden Gesetzgebungsprozess 
und den anstehenden Arbeiten an den Bundes-
verordnungen wurde unter anderem das Projekt 
«Studie im Zusammenhang mit der Schweizeri-
schen Gesundheitsbefragung 2017» thematisiert. 
Die ESBK und die Comlot wollen im Rahmen der 
im Jahr 2017 erfolgenden Gesundheitsbefragung 
des Bundesamtes für Statistik (BFS) Erhebun-
gen zur Nutzung der einzelnen Glücksspielty-
pen, zur Lebenszeit- und 12-Monats-Prävalenz 
des exzessiven Glücksspiels sowie zur Intensi-
tät der Spielsuchtproblematik durchführen. Der 
Auftrag wurde dem renommierten Institut für 
Sucht- und Gesundheitsforschung übertragen. 
Gerade im Lichte des laufenden Prozesses zur 
Erarbeitung einer neuen Geldspielregulierung 
besteht ein grosses Interesse an einer qualitativ 
hochwertigen und aussagekräftigen Auswertung 
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der Spielsuchtproblematik in der Schweiz, um 
die Entscheide der täglichen Regulierungsarbeit 
gestützt auf verlässliche Grundlagen zu diesem 
Thema treffen zu können.

Der Direktor der Comlot hat im Berichtsjahr 
zudem an einem Treffen der vom Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) organisierten Koordinations- 
und Dienstleistungsplattform Sucht sowie einem 
vom BAG durchgeführten Workshop zur Strategie 
Sucht teilgenommen.

1.3.3	Zusammenarbeit	mit	weiteren	Akteuren		
in	der	Schweiz

Die Zusammenarbeit mit den Lotteriegesellschaf-
ten funktioniert sachbezogen und in gutem Ein-
vernehmen. Das Sekretariat der Comlot und die 
Lotteriegesellschaften sind vor der Eröffnung 
eines Verfahrens oder vor der Einführung neuer 
Massnahmen jeweils um einen vorgängigen Infor-
mationsaustausch bemüht. Durch diesen Infor-
mationsaustausch können Probleme gegebenen-
falls antizipiert und einfacher gelöst werden. Es 
liegt in der Natur der Sache, dass zwischen Ver-
anstaltern und Regulierungsbehörde zuweilen 
trotzdem Meinungsverschiedenheiten auftreten. 
Anlässlich der Oktober-Sitzung der Kommission 
fand zwischen der Gemeinschaft Schweizer Lot-
terien (GSL) und der Kommission ein allgemeiner 
Gedankenaustausch zur Marktentwicklung und 
zur Gesetzgebung statt.

Besonders zu erwähnen ist zudem der regelmäs-
sige Austausch mit den Akteuren der Spielsucht-
prävention. Dabei stellt sich die Konferenz der 
Kantonalen Beauftragten für Suchtfragen (KKBS) 
als immer wichtigerer Kooperationspartner her-
aus. Am 17. November des Berichtsjahrs hat eine 
Delegation der Comlot anlässlich der Herbstver-
sammlung der KKBS die Comlot und im Speziel-
len den Bericht über die Verwendung der Spiel-
suchtabgabe vorgestellt. Was die Westschweiz 
betrifft, haben Vertreter des interkantonalen Pro-
gramms zur Bekämpfung der Glücksspielsucht 
(PILDJ) der Comlot angeboten, sie in Zukunft 
einmal jährlich mit einem schriftlichen Bericht 
über ihre wichtigsten Beobachtungen im Zusam-
menhang mit der Prävention und Behandlung 

von Spielsucht in der Romandie zu informieren. 
Die Comlot begrüsste diese Initiative, welche ihr 
einen besseren Überblick über die Anliegen der 
Präventions- und Behandlungsakteure geben soll. 

Seit 2010 ist die Comlot in der Schweizerischen 
Lauterkeitskommission vertreten. Die Lauter-
keitskommission bekämpft die unlautere kom-
merzielle Kommunikation (sämtliche Formen von 
Werbung, aggressive Verkaufsmethoden, unrich-
tige Preisangaben usw.). Die Vertreterin der Com-
lot nimmt namentlich in Bezug auf Gewinnspiele 
eine Expertenfunktion wahr.

1.3.4	Internationaler	Austausch

Die Comlot hat die Entwicklungen im interna-
tionalen Geldspielsektor das ganze Berichts-
jahr über mitverfolgt und einige Gelegenheiten 
wahrgenommen, sich sowohl mit Verantwortli-
chen von Glücksspielaufsichtsbehörden ande-
rer Länder als auch mit anderen internationalen 
Anspruchsgruppen über die gegenwärtige Markt- 
und Regulierungssituation auszutauschen.

Die Kommission hat ihre zweitägige Septem-
ber-Sitzung im Berichtsjahr im Fürstentum Liech-
tenstein abgehalten. Bei dieser Gelegenheit hat 
sich die Kommission mit dem Minister für Inneres, 
Justiz und Wirtschaft des Fürstentums Liechten-
stein, Herrn Thomas Zwiefelhofer getroffen. Es 
kam zu einem interessanten Gedankenaustausch 
zu aktuellen Themen der Geldspielregulierung 
im Fürstentum Liechtenstein und in der Schweiz.

Der Vizedirektor der Comlot hat im Mai 2016 in 
Malta an der jährlich stattfindenden Versamm-
lung des Gaming Regulators European Forum 
(GREF) teilgenommen. Erstmals in der Geschichte 
des GREF fand die Versammlung gleichzeitig und 
am gleichen Ort wie der Kongress der Internatio-
nal Association of Gaming Advisors (IAGA) statt, 
welcher jeweils Branchenberater und -vetreter 
aus der gesamten Welt vereint. Der Anlass, an 
welchem auch Vertreter des BJ und der ESBK 
teilnahmen, stellte wie jedes Jahr eine gute 
Gelegen heit für einen fruchtbaren Austausch  
mit Kollegen aus ganz Europa dar. Anlässlich  
des Kongresses wurden diverse Referate zu 
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aktuel len Themen gehalten, welche den Geld-
spielsektor und deren Akteure bewegen. Spezi-
elles Gewicht wurde auch am diesjährigen Kon-
gress dem Thema Wettkampfmanipulationen 
im Sport und anderen illegalen Aktivitäten im 
Zusammenhang mit Glücksspielen beigemessen.

Die Bekämpfung von Wettkampfmanipulationen 
im Sport (vgl. oben Ziff. 1.2.4) und im Spezi-
ellen die Fragen rund um die Umsetzung der 
Magglinger Konvention liessen zahlreiche inter-
nationale Aktivitäten und Gefässe entstehen. Als 
eines von zahlreichen Beispielen diene etwa das 
gemeinsame Projekt des Europarates und der 
Europäischen Kommission Keep Crime Out Of 
Sport (KCOOS), im Rahmen dessen zurzeit jähr-
lich mehrere Anlässe zur Bekämpfung der Wett-
kampfmanipulationen durchgeführt werden. Ein 
weiteres Beispiel ist das internationale Netzwerk 
der nationalen Regulierungsbehörden für den 
Sportwettmarkt, welches sich demselben Thema 
verschrieben hat. Die Comlot beteiligt sich am 
internationalen Austausch, sofern sie dies als 
nutzstiftend beurteilt und es die ihr zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen zulassen. 

2.	 Ressourcen

2.1	 Personal

Per 31. Dezember 2016 beschäftigte die Comlot 
drei Mitarbeiter französischer Muttersprache und 
acht Mitarbeitende deutscher Muttersprache. 
Insgesamt beläuft sich der Personalbestand des 
Sekretariats auf 9,6 Vollzeitstellen. Die vorhan-
denen Stellen wurden Ende des Jahres von drei 
Frauen und acht Männern, insgesamt also von 
elf Mitarbeitenden besetzt.

2.2	 Finanzen

Die Jahresrechnung 2016 wurde budgettreu mit 
einem Ertragsüberschuss von CHF 189’308.41 
abgeschlossen. Das Eigenkapital erhöhte sich 
um den Jahresgewinn auf CHF 778’538.71.

Die Personalkosten in der Höhe von CHF 
1’765’206.09 stellten auch im Berichtsjahr den 
mit Abstand grössten Posten auf der Aufwand-
seite dar (rund 85%). Der übrige Betriebsauf-
wand in der Höhe von CHF 309’909.35 machte 
rund 15% der Ausgaben aus.

Der Betriebsertrag setzte sich aus der allge-
meinen Aufsichtsgebühr in der Höhe von CHF 
2’000’000.00 (ca. 88% der Erträge) und den 
Gebühren für Einzelakte – wie Bewilligungen – 
zusammen.

Die Jahresrechnung wurde mit der Unterstützung 
der Treuhandgesellschaft BDO erstellt und von 
PriceWaterhouseCoopers geprüft.
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Bilanz und Erfolgsrechnung 2016 präsentieren sich zusammengefasst wie folgt:

BILANZ 	 Jahr	2016

CHF

AKTIVEN  

Umlaufvermögen 956’261.81

Anlagevermögen 3’501.00

AKTIVEN 	 959’762.81

 

PASSIVEN  

Kurzfristiges Fremdkapital 61’224.10

Langfristiges Fremdkapital 120’000.00

Eigenkapital 778’538.71

PASSIVEN 	 959’762.81

 

 

ERFOLGSRECHNUNG 	 Jahr	2016

CHF

BETRIEBSERTRAG  

Betriebsertrag 2’268’030.00

BRUTTOERGEBNIS	1 	 2’268’030.00

 

PERSONALAUFWAND  

Personalaufwand –1’765’206.09

BRUTTOERGEBNIS	2 	 502’823.91

 

SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND  

Sonstiger Betriebsaufwand –309’909.35

BETRIEBSERGEBNIS	VOR	FINANZERFOLG 192’914.56

 

Total Finanzerfolg –191.15

BETRIEBSERGEBNIS	VOR	ABSCHREIBUNGEN 192’723.41

 

Abschreibungen –3’415.00

Ausserordentlicher Erfolg 0.00

JAHRESERFOLG 	 189’308.41
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Revisionsbericht

Bericht des Wirtschaftsprüfers
an die Fachdirektorenkonferenz
Lotteriemarkt und Lotteriegesetz Bern

Auftragsgemäss haben wir als Wirtschaftsprüfer 
die beiliegende Jahresrechnung der Lotterie- und 
Wettkommission bestehend aus Bilanz, Erfolgs-
rechnung und Anhang für das am 31. Dezember 
2016 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung der Verwaltung
Die Kommission ist für die Aufstellung der Jahres-
rechnung in Übereinstimmung mit den gesetz-
lichen Vorschriften und dem Konkordat vom  
7. Januar 2005 verantwortlich. Diese Verantwor-
tung beinhaltet die Ausgestaltung, Implemen-
tierung und Aufrechterhaltung eines internen 
Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung 
einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen 
falschen Angaben als Folge von Verstössen oder 
Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Kommission 
für die Auswahl und die Anwendung sachge-
mässer Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vornahme angemessener Schätzungen verant-
wortlich.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer 
Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrech-
nung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in 
Übereinstimmung mit den Schweizer Prüfungs-
standards vorgenommen. Nach diesen Standards 
haben wir die beruflichen Verhaltensanforde-
rungen einzuhalten und die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass wir hinreichende 
Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei 
von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung 
von Prüfungshandlungen zur Erlangung von 
Prüfungs nachweisen für die in der Jahresrech-
nung enthaltenen Wertansätze und sonstigen 

Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen 
liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prü-
fers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken 
wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrech-
nung als Folge von Verstössen oder Irrtümern 
ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berück-
sichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, 
soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung 
von Bedeutung ist, um die den Umständen 
entsprechenden Prüfungshandlungen festzule-
gen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die 
Existenz und Wirksamkeit des internen Kont-
rollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst 
zudem die Beurteilung der Angemessenheit der 
angewandten Rechnungslegungsmethoden, der 
Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen 
sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der 
Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine 
ausreichende und angemessene Grundlage für 
unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahres-
rechnung für das am 31. Dezember 2016 abge-
schlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen 
Gesetz und dem Konkordat vom 7. Januar 2005.

PricewaterhouseCoopers AG

Hans-Rudolf Burkhardt
Revisionsexperte

Severin Gebhart
Revisionsexperte

Bern, 26. April 2017
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3.	Entwicklung

Die Comlot hat in den vergangenen Jahren 
zweckmässige und transparente Strukturen auf-
gebaut und die internen Abläufe kontinuierlich 
optimiert. Zuletzt wurde etwa das Projekt für 
die Einführung eines den Strukturen der Comlot 
angemessenen Sicherheitsmanagementsystems 
initiiert.

Wie im vorliegenden Bericht bereits mehrfach 
erwähnt wurde, sind die gesetzlichen Bestim-
mungen des Geldspielbereichs zurzeit Gegen-
stand umfassender Revisionsbestrebungen. Der 
Entwurf für ein neues Bundesgesetz über Geld-
spiele sieht für die interkantonale Aufsichts- und 
Vollzugsbehörde eine Vielzahl von Aufgaben und 
Befugnissen vor. Ein Teil dieser Aufgaben wird 
bereits heute von der Comlot wahrgenommen. 
Der Gesetzesentwurf sieht aber auch zahlreiche 
und vielseitige Aufgaben und Befugnisse vor, 
welche den aktuellen Aufgabenbereich der Com-
lot ergänzen oder erweitern.

Zu nennen sind zusätzliche Aufgaben und Befug-
nisse für die Bekämpfung nicht autorisierter 
Angebote und von Wettkampfmanipulationen im 
Sport. Weiter soll der Comlot die Zuständigkeit 
für die Bewilligung und Beaufsichtigung der auto-
matisiert, interkantonal und online durchgeführ-
ten Geschicklichkeitsspiele übertragen werden. 
Dazu kommen die Überwachung der Einhaltung 
der aus den Geldwäscherei-Bestimmungen resul-
tierenden Verpflichtungen der Veranstalterinnen 

von Grossspielen, umfassende Parteirechte in 
allen den Geldspielbereich betreffenden kanto-
nalen Verwaltungs- oder Strafverfahren sowie in 
den von der ESBK geführten Bewilligungs- resp. 
Qualifikationsverfahren. Gemäss dem Geset-
zesentwurf soll die interkantonale Aufsichts- und 
Vollzugsbehörde zudem für das Erstellen der 
Gross- und Kleinspielstatistik und eines Berichts 
über die Mittelverwendung zuständig sein. Diese 
Aufzählung ist nicht abschliessend und es ist 
auch nicht auszuschliessen, dass die Kantone 
der Comlot im revidierten Konkordat zusätzliche 
Aufgaben übertragen werden.

Die Aufgaben und Befugnisse nach den neuen 
Erlassen stehen unmittelbar davor, definitive 
Konturen zu erhalten, während mit einem Inkraft-
treten der neuen Bestimmungen frühestens 2019 
zu rechnen ist. Die Comlot beobachtet die Ent-
wicklung in der Gewissheit, sich in den vergan-
genen Jahren ein gutes und nachhaltiges Funda-
ment geschaffen zu haben, um bei Bedarf mit den 
erforderlichen Strukturen zusätzliche Aufgaben 
wahrnehmen und den steigenden Ansprüchen 
gerecht werden zu können. Das  Streben nach 
einer unabhängigen, marktnahen und kompe-
tenten Erfüllung des gesetzlichen Auftrags wird 
auch in Zukunft oberste Priorität haben.
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Anhang

Zusammenstellung	der	wichtigsten	Jahreskennzahlen	des	Lotteriegeschäfts

Bruttospielerträge	(BSE)

B
S
E	

(x
 C

H
F 

1’
0
0
0’

0
0
0)

Wetten* 31 16 47 38 18 56 39 22 61 40 21 61 40 21 61

Losprodukte * 185 147 332 192 148 340 192 151 343 194 151 345 201 159 360

Lottospiele* 151 369 520 148 368 516 156 395 551 143 346 489 157 418 575

Geschicklich-
keitsspiele*

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1

Total	* 367 532 899 378 534 912 387 568 955 377 519 896 398 599 997

* Sämtliche Beträge sind in Millionen CHF zu lesen.

Diagramm	2.	Jährliche	Bruttospielerträge	(BSE)	der	beiden	Lotteriegesellschaften	im	Zeitraum	2012	bis	2016

(insgesamt	pro	Jahr	und	differenziert	nach	Produktekategorie).	Die	Beträge	sind	gerundet.
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Kantonale	Verteilorgane Sport-Toto	und	ADEC*

 2015:

CHF
526	Mio.

 2016:

CHF
571	Mio.

 2015:

CHF
37	Mio.

 2016:

CHF
58	Mio.

Verteilung	der	Reingewinne

Zu verteilender Reingewinn der

LOTERIE	ROMANDE
Zu verteilender Reingewinn der

SWISSLOS
 2015:  

CHF 209 Mio.
 2016:  

CHF 217 Mio.
 2015:  

CHF 354 Mio.
 2016:  

CHF 413 Mio.

Kantonale	Verteilorgane Sport-Toto	und	ADEC* Kantonale	Verteilorgane Sport-Toto	

 2015:

CHF
199	Mio.

 2016:

CHF
202	Mio.

 2015:

CHF
10	Mio.

 2016:

CHF
14	Mio.

 2015:

CHF
327	Mio.

 2016:

CHF
369	Mio.

 2015:

CHF
27	Mio.

 2016:

CHF
44	Mio.

TOTAL	REINGEWINN

*  Die Loterie Romande hat im Jahr 2016 zur Unterstützung des Pferderennsports einen Betrag in der Höhe von CHF 3,8 Mio.  
an die ADEC überwiesen (im Jahr 2015: CHF 3,8 Mio.).

Grafik	1.	Verteilung	der	im	Jahr	2016	durch	die	beiden	Lotteriegesellschaften	erzielten	Reingewinne.
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